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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Kapitalmarkt

Bereits in den Jahren 2010 (WAK-NR) und 2011 (WAK-SR) war einer aus der FDP-
Liberalen Fraktion stammenden parlamentarischen Initiative Folge gegeben worden, die
die schrittweise Abschaffung der Stempelsteuer forderte. In der ursprünglichen Form
hatte die Initiative vorgesehen, sowohl die Emissionsabgabe auf Fremd- und
Eigenkapital als auch die Abgabe auf Versicherungsprämien und die Umsatzabgabe
abzuschaffen. Mit der 2011 verabschiedeten Änderung des Bankengesetz („Too-big-to-
fail“) war bereits die Abschaffung der Stempelabgabe auf Fremdkapital beschlossen
worden. Die WAK-NR entschied zudem, die verbliebenen Abschaffungsanträge
aufzuteilen. Als noch nicht entscheidungsreif wurden die Abschaffung der Abgabe auf
Versicherungsprämien und die Abschaffung der Umsatzabgabe eingestuft. Die
Ausarbeitung eines entsprechenden Entwurfs wurde einer Subkommission übertragen.
Für die Abschaffung der Stempelsteuer auf Eigenkapital wurde im Berichtsjahr die
Vernehmlassung durchgeführt. Die SP und die Grünen sowie der SGB und Travail.Suisse
äusserten sich ablehnend, weil sie Steuerausfälle in Millionenhöhe befürchteten. Die
bürgerliche Mehrheit bestärkte die WAK-NR jedoch in ihrem Vorhaben und attestierte
dem Entwurf eine potenziell positive Wirkung auf den Schweizer Finanzplatz. Die
Kommission entschied sich dafür, den Entwurf 2013 unverändert den Räten zu
unterbreiten. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.11.2012
FABIO CANETG

Nationalbank

Adèle Thorens (verts, VD) propose d'ajouter un renvoi à l'article 2 de la Constitution
dans l'article 5 al. 5 de la loi sur la Banque nationale (LBN). Pour être précis, son
initiative parlementaire vise à ce que la BNS apporte son soutien aux politiques
économiques générales de la Confédération, et notamment  au développement
durable et à la conservation durable des ressources naturelles. La conseillère nationale
estime que la BNS doit faciliter les efforts de la place financière helvétique vers plus de
durabilité. En contre-exemple, elle cite les achats de titre, par la BNS, d'entreprises
pétrolières, ou encore, le rapport des Artisans de la transition qui pointe du doigt la
BNS qui émettrait, à elle seule, autant de CO2 que la Suisse entière. 
La Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-CN) propose
à sa chambre de ne pas donner suite à l'initiative par 18 voix contre 7. Elle utilise ainsi le
traditionnel argument que le politique ne doit pas empiéter sur l'indépendance de la
BNS pour étayer sa position. Pour sa part, une minorité propose de donner suite à
l'initiative car elle considère que l'engagement dans l'Accord cadre de Paris doit inciter
la BNS à changer sa politique. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.09.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

Le Conseil national a rejeté l’initiative parlementaire d'Adèle Thorens (verts, VD) par 129
voix contre 62. L'initiative avait pour objectif l'instauration d'un cadre de durabilité
pour les activités de la Banque nationale suisse (BNS). La chambre du peuple suit donc
l’avis de la majorité de sa commission de l’économie et des redevances (CER-CN). Les
voix des Verts, des Vert’libéraux et du Parti socialiste n’ont pas suffi. Au contraire,
l’argument du maintien de l’indépendance de la BNS a convaincu le centre et l’aile
droite du Conseil national. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.12.2018
GUILLAUME ZUMOFEN
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Wettbewerbsfähigkeit

Da der Ständerat – und nach ihm als Zweitrat auch die Volkskammer – die Forderungen
der im Vorjahr überwiesenen parlamentarischen Initiative Feigenwinter (cvp, BL) im
Rahmen der Revision des Stempelsteuergesetzes weitgehend verwirklicht hatte,
beschloss der Nationalrat, die weitere Arbeit an dieser Initiative einzustellen. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.12.1990
HANS HIRTER

Nur eine Woche nach dieser Abstimmung reichte Nationalrat Feigenwinter (cvp, BL),
der dieses Anliegen bereits früher mit Nachdruck vertreten hatte, eine neue
parlamentarische Initiative für eine Reform des Stempelsteuergesetzes ein. Die
zuständige nationalrätliche Kommission war mit ihm einig, dass der Abbau gewisser
Stempelsteuersätze dringlich sei, um ein weiteres Abwandern der davon betroffenen
Geschäfte ins Ausland zu stoppen. Da es der Kommission überflüssig erschien, nach
den jahrelangen Vorarbeiten noch zusätzliche Abklärungen vorzunehmen, kürzte sie das
Verfahren ab und beschloss mit 13 zu 5 Stimmen, dem Parlament ohne Verzug und noch
vor der Herbstsession mit einer eigenen parlamentarischen Initiative eine neue Vorlage
zu unterbreiten. Diese entsprach — sowohl in bezug auf die Entlastungen als auch in
bezug auf die teilweise Kompensation durch neue Abgaben auf inländischen
Obligationen und Geldmarktpapieren — weitgehend den Parlamentsbeschlüssen von
Ende 1990, enthielt aber noch drei weitere Änderungen. Die Kommission beantragte,
der EG-Rechtsentwicklung Rechnung zu tragen und die Stempelabgaben auf
Umstrukturierungen und Sitzverlegungen ebenfalls aufzuheben. Im weiteren soll durch
die Abschaffung der Emissionssteuer bei der Ausgabe von Anteilen an Anlagefonds ein
weiteres Abwandern von Anlagefonds ins Ausland (v.a. nach Luxemburg) verhindert
werden. Die Einnahmen aus dieser Abgabe hatten sich, zu einem guten Teil wegen der
Konkurrenz durch das steuerfreie Ausland, von 1987 bis 1990 halbiert. Schliesslich
forderte die Kommission den Verzicht auf die von den Versicherungsgesellschaften
bekämpfte Einführung der Stempelabgabe auf Prämien von Lebensversicherungen. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.11.1991
HANS HIRTER

Banken

Die Verhandlungsführung des Bundesrats wurde von den bürgerlichen
Regierungsparteien voll unterstützt. Die SVP-Fraktion reichte im Nationalrat eine
parlamentarische Initiative ein, um das „Bankkundengeheimnis“ in der
Bundesverfassung zu verankern. Vor allem mit dem Argument, dem Bundesrat für seine
Verhandlungen mit der EU den Rücken zu stärken, beschloss die WAK des Nationalrats,
dem Plenum diesen Vorstoss zur Annahme zu empfehlen. Analoge Standesinitiativen, zu
denen die SVP in den kantonalen Parlamenten den Anstoss gegeben hatte, deponierten
die Kantone Aargau, Genf und Tessin. Die SP, welche das Bankgeheimnis seit langem
bekämpft, stellte sich hinter die Forderungen der EU; Nationalrat Tillmanns (sp, VD)
reichte dazu eine entsprechende Motion ein.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2002
HANS HIRTER

Die im Vorjahr von der SVP-Nationalratsfraktion eingereichte parlamentarische
Initiative für eine Verankerung des „Bankkundengeheimnisses“ in der
Bundesverfassung wurde trotz Protesten und erfolglosen Ordnungsanträgen der SVP
nicht vor den Parlamentswahlen, sondern erst in der Wintersession traktandiert: Der
Antrag der WAK, der Initiative Folge zu geben und eine entsprechende
Verfassungsvorlage auszuarbeiten, setzte sich gegen den Widerstand der SP und der GP
durch. Die WAK war zwar nicht davon überzeugt gewesen, dass das auf Gesetzesebene
definierte Bankgeheimnis durch eine Präzisierung von Art. 13 BV („Schutz der
Privatsphäre“) explizit in den Verfassungsrang zu befördern sei. Angesichts der
schwierigen Verhandlungen der Schweiz mit der EU im Rahmen der zweiten Bilateralen
Abkommen hätte jedoch ihrer Ansicht nach eine Ablehnung der Initiative im Parlament
ein falsches Zeichen nach Brüssel gesendet und die Verhandlungsposition des
Bundesrates markant geschwächt. Mit demselben Argument gab der Ständerat vier
analogen Standesinitiativen aus den Kantonen Aargau, Basel-Land, Genf und Tessin
Folge. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.12.2003
HANS HIRTER
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Der Nationalrat sprach sich mit 112 zu 43 Stimmen gegen eine Verankerung des
Bankkundengeheimnisses in der Bundesverfassung aus, wie dies die SVP-Fraktion mit
einer parlamentarischen Initiative und die Kantone Aargau, Basel-Land, Genf, Tessin,
Zug und Zürich mit Standesinitiativen gefordert hatten. Auch der Ständerat lehnte die
sechs kantonalen Vorstösse ab. Noch Ende 2003 hatten die bürgerlichen Mehrheiten
beider Parlamentskammern den SVP-Vorstoss unterstützt. Der Rat folgte mit dem
jetzigen negativen Entscheid den Überlegungen der WAK beider Ratskammern, welche
der Meinung waren, dass der rechtliche Schutz der Bankkunden vor
Informationssammlern sowohl durch die Bundesverfassung (Art. 13, Schutz der
Privatsphäre) als auch durch das Bankengesetz ausreichend gewährleistet sei. Wenn aus
dem Ausland Forderungen nach der Aufhebung des Bankkundengeheimnisses laut
würden, so hätten diese meist gar nichts mit diesem Prinzip an sich zu tun. Grund des
Anstosses sei in der Regel vielmehr die schweizerische Steuergesetzgebung, welche
einen strafrechtlichen Unterschied zwischen Steuerhinterziehung und -betrug macht
und bei Hinterziehung keine internationale Rechtshilfe (welche auch in der Schweiz das
Bankkundengeheimnis aufhebt) gewährt. Schliesslich sprachen gemäss der WAK auch
politisch-taktische Gründe gegen den verlangten Verfassungsartikel: Die politische
Auseinandersetzung anlässlich der obligatorischen Volksabstimmung wäre dem
Ansehen des schweizerischen Finanzplatzes bei ausländischen Anlegern wenig
förderlich. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.05.2006
HANS HIRTER
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